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TITEL XVI (*)

(*) Bisheriger Titel VII, in der Fassung des Artikels G Nummer 38 VEU. 

Umwelt

Artikel 130 r 

(1) Die Umweltpolitik der Gemeinschaft trägt zur Verfolgung der nachstehenden 
Ziele bei: 

z Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität; 
z Schutz der menschlichen Gesundheit; 
z umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen; 
z Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung 

regionaler oder globaler Umweltprobleme. 

(2) Die Umweltpolitik der Gemeinschaft zielt unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft auf ein 
hohes Schutzniveau ab. Sie beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und 
Vorbeugung, auf dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem 
Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem Verursacherprinzip. Die Erfordernisse des 
Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und Durchführung anderer 
Gemeinschaftspolitiken einbezogen werden. 

Im Hinblick hierauf umfassen die derartigen Erfordernissen entsprechenden 
Harmonisierungsmaßnahmen gegebenenfalls eine Schutzklausel, mit der die 
Mitgliedstaaten ermächtigt werden, aus nicht wirtschaftlich bedingten 
umweltpolitischen Gründen vorläufige Maßnahmen zu treffen, die einem 
gemeinschaftlichen Kontrollverfahren unterliegen. 

(3) Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik berücksichtigt die Gemeinschaft 

z die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten; 
z die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft; 
z die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens bzw. eines 

Nichttätigwerdens; 
z die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gemeinschaft insgesamt sowie 

die ausgewogene Entwicklung ihrer Regionen. 

(4) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen 
Befugnisse mit dritten Ländern und den zuständigen internationalen Organisationen 
zusammen. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit der Gemeinschaft können 
Gegenstand von Abkommen zwischen dieser und den betreffenden dritten Parteien 
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sein, die nach Artikel 228 ausgehandelt und geschlossen werden. 

Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in internationalen 
Gremien zu verhandeln und internationale Abkommen zu schließen. 

Artikel 130 s 

(1) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 189 c und nach Anhörung 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses über das Tätigwerden der Gemeinschaft zur 
Erreichung der in Artikel 130 r genannten Ziele. 

(2) Abweichend von dem Beschlußverfahren des Absatzes 1 und unbeschadet des 
Artikels 100 a erläßt der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses einstimmig 

z Vorschriften überwiegend steuerlicher Art, 
z Maßnahmen im Bereich der Raumordnung, der Bodennutzung - mit 

Ausnahme der Abfallbewirtschaftung und allgemeiner Maßnahmen - sowie der 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen, 

z Maßnahmen, welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen verschiedenen 
Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner Energieversorgung 
erheblich berühren. 

Der Rat kann nach dem Verfahren des Unterabsatzes 1 festlegen, in welchen der in 
diesem Absatz genannten Bereiche mit qualifizierter Mehrheit beschlossen wird. 

(3) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach Anhörung 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses in anderen Bereichen allgemeine 
Aktionsprogramme, in denen die vorrangigen Ziele festgelegt werden. 

Der Rat legt nach Absatz 1 bzw. Absatz 2 die zur Durchführung dieser Programme 
erforderlichen Maßnahmen fest. 

(4) Unbeschadet bestimmter Maßnahmen gemeinschaftlicher Art tragen die 
Mitgliedstaaten für die Finanzierung und Durchführung der Umweltpolitik Sorge. 

(5) Sofern eine Maßnahme nach Absatz 1 mit unverhältnismäßig hohen Kosten für 
die Behörden eines Mitgliedstaats verbunden ist, sieht der Rat unbeschadet des 
Verursacherprinzips in dem Rechtsakt zur Annahme dieser Maßnahme geeignete 
Bestimmungen in folgender Form vor: 

z vorübergehende Ausnahmeregelungen und/oder 
z eine finanzielle Unterstützung aus dem Kohäsionsfonds, der nach Artikel 130 

d bis zum 31. Dezember 1993 zu entrichten ist. 

Artikel 130 t 

Die Schutzmaßnahmen, die aufgrund des Artikels 130 s getroffen werden, hindern 
die einzelnen Mitgliedstaaten nicht daran, verstärkte Schutzmaßnahmen 
beizubehalten oder zu ergreifen. Die betreffenden Maßnahmen müssen mit diesem 
Vertrag vereinbar sein. Sie werden der Kommission notifiziert. 
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